
bringen. Von seiten der Abteilungsleitung wird es gar 
nicht ungern gesehen, daß so viel wie möglich Wagen 
rangiert werden. Um ein guter Lokführer zu sein, muß 
man versuchen, so viel wie möglich Wagen zu rangie
ren. Ich selbst bin bereits einmal, weil ich zweimal fah
ren wollte, als Sonntagsfahrer beschimpft worden. Es 
behält nicht jeder Lokführer hier genügend Rückgrat, 
um verantwortungsvoll zu fahren, nur um als guter 
Lokführer zu gelten.“ Aus diesen Gründen unterschei
det sich das strafbare Verhalten des Angeklagten 
grundsätzlich von seinen früheren, überwiegend weit 
zurückliegenden Straftaten. Die schematische Strafver
schärfung auf der Grundlage der vier Vorstrafen war 
daher fehlerhaft.
Für das richtige Strafmaß ist ferner beachtlich, daß der 
vom Angeklagten verursachte Schaden nicht sehr er
heblich gewesen ist. Da er sonst seinen Pflichten als 
Lokführer zur vollsten Zufriedenheit des Werkes nach
gekommen ist, kann sein Verhalten nicht als generelle 
Mißachtung der Betriebsvorschriften eingeschätzt wer
den; es ist vielmehr als gelegentliche Unachtsamkeit 
anzusehen, die auch noch durch eine im Betrieb herr
schende Auffassung begünstigt wurde, daß gute Ran
gierzeiten auch auf Kosten der Sicherheit erzielt wer
den könnten. Daraus ergibt sich, daß die Schuld des 
Angeklagten gering ist. Deshalb wird die Strafkammer 
bei der erneuten Entscheidung auf eine bedingte Strafe 
zu erkennen haben. Zur Erhöhung ihrer gesellschaft
lichen Wirksamkeit ist aber zu prüfen, ob zugleich eine 
Bindung an den Arbeitsplatz auszusprechen ist. Die 
Strafkammer wird dabei das bei den Akten befind
liche Schreiben des Betriebes zu beachten haben, in 
dem die Bereitschaft zur Übernahme der Bürgschaft 
zum Ausdruck gebracht wird.

* 79 StGB.
Die Bestimmung über die nachträgliche Gesamtstrafen
bildung ist bei Vorliegen ihrer Voraussetzungen vom 
Gericht zwingend anzuwenden, weil der Angeklagte 
nicht dadurch schlechter gestellt werden darf, daß er 
wegen verschiedener Straftaten nicht in einem Ver
fahren verurteilt wird.
BG Cottbus, Urt. vom 27. September 1963 — 2 BSB 
129 63.
T'as Kreisgericht hatte den Angeklagten am 30. April 
‘ "63 wegen Körperverletzung und unbefugter Be
nutzung von Kraftfahrzeugen zu einer Gefängnisstrafe 
verurteilt. Am 14. August 1963 mußte sich der Ange
klagte erneut wegen weiterer strafbarer Handlungen — 
drei davon hat er vor seiner Verurteilung am 30. April 
begangen — vor dem Kreisgericht verantworten. Er 
wurde gemäß § 74 StGB zu einer Gesamtstrafe von 
zwei Jahren und acht Monaten Zuchthaus verurteilt. 
Dagegen hat der Angeklagte Berufung eingelegt, die 
auf die Strafzumessung beschränkt ist. Es wird ins
besondere die Höhe der erkannten Freiheitsstrafe ge
rügt. Die Gesamtstrafenbildung hätte unter Ein
beziehung des Urteils vom 30. April 1963 erfolgen 
müssen.
Die Berufung hatte Erfolg.

Aus den G r ü n d e n :
Das Kreisgericht hat bei der Gesamtstrafenbildung § 79 
StGB nicht beachtet. Danach ist eine Gesamtstrafe 
noch nachträglich zu bilden, wenn vor Verbüßung 
Verjährung oder Erlaß einer Strafe eine weitere Ver
urteilung für eine strafbare Handlung erfolgt, die vor 
dem Zeitpunkt der Verurteilung der noch nicht ver
büßten, verjährten oder erlassenen Strafe begangen 
worden ist. § 79 StGB ist eine zwingende Vorschrift. 
Es liegt deshalb nicht im Ermessen des Gerichts, ob 
sie in Anwendung kommt oder nicht. Da in dem vor
liegenden Fall drei strafbare Handlungen des Ange
klagten vor der Verurteilung am 30. April 1963 be
gangen worden sind und die am 30. April 1963 aus

gesprochene Strafe noch nicht verjährt oder erlassen 
war, hätte das Kreisgericht bei der jetzigen Verurtei
lung unter Einbeziehung der früheren Strafe insoweit 
eine Gesamtstrafenbildung vornehmen müssen. Für 
die Straftaten, die nach der Verurteilung am 30. April 
1963 begangen worden sind, hätte dann eine gesonderte 
Straffestsetzung erfolgen müssen, da nach § 79 StGB 
für diesen Fall eine Gesamtstrafenbildung nicht mög
lich ist. Die zwingende Anwendung des § 79 StGB bei 
Vorliegen tatsächlicher Voraussetzungen soll garan
tieren, daß der Angeklagte nicht dadurch schlechter 
gestellt wird, daß er wegen seiner Verschiedenen Straf- * 
taten nicht in e i n e m  Verfahren abgeurteilt wurde. 
Für die Straftaten, die der Angeklagte nach dem 
30. April 1963 beging, hätte aber die objektive Mög
lichkeit der Verurteilung in e i n e m  Verfahren nie
mals bestanden, so daß diese Handlungen weder vom 
Inhalt noch vom Sinn des § 79 StGB erfaßt werden 
und deshalb insoweit eine erneute Gesamtstrafe zu 
bilden war.

Zivilrecht
§ 286 ZPO; § 278 BGB.
Kann eine gewisse Gesundheitsschädigung erfahrungs
gemäß durch eine bestimmte Art ärztlicher Behand
lung hervorgerufen werden, so kann grundsätzlich ihr 
Vorhandensein vor der Behandlung nur dann angenom
men werden, wenn dies bei Beginn der Behandlung 
durch eine Untersuchung festgestellt worden ist.
OG, Urt. vom 26. Februar 1963 - 2 Uz 26/61.
Der Kläger wurde im Februar 1959 in der Geschwulst
klinik B._ wegen eines Lungenkarzinoms operiert. Die 
Nachuntersuchungen deckten eine Verschattung in der 
linken Lunge auf. Um zu entscheiden, ob eine Meta
stase oder eine Tuberkulose vorlag, wurde auf Vor
schlag der Geschwulstklinik im Krankenhaus E., wo 
der Kläger bereits im August September und dann seit 
dem 21. Oktober 1959 stationär behandelt wurde, eine 
Streptomycin-INH-Behandlung für vier Wochen ange- 
setzf. Sie begann am 23. November 1959. Das INH 
wurde am 17. Dezember, das Streptomycin am 
20. Dezember 1959 abgesetzt.
Der Kläger behauptet, die Streptomycin-Behandlung 
habe bei ihm Gleichgewichtsstörungen durch eine Schä
digung des Vestibularisnervs (Gleichgewichtsnerv) her
vorgerufen. Seine vor Beginn der Therapie gestellte 
Frage nach möglichen schädlichen Nebenwirkungen sei 
von der behandelnden Ärztin verneint worden. Am 
sechsten Tage der Behandlung habe er bereits über 
Gleichgewichtsstörungen geklagt. Seine Hinweise seien 
jedoch nicht beachtet und die Behandlung trotz ver
schiedener Beschwerden fortgesetzt worden. Von der 
medizinischen Wissenschaft werde darauf hingewie
sen, daß u. a. eine Schädigung des Vestibularis eine 
Nebenerscheinung der Streptomycin-Behandlung sein 
könne und bei Auftreten solcher Nebenwirkungen die 
Therapie sofort abgebrochen werden müsse. Die Fort
setzung der Behandlung trotz der aufgetretenen Gleich
gewichtsstörungen stelle ein schuldhaftes Verhalten der 
behandelnden Ärzte dar, für das der Verklagte gemäß 
§ 278 BGB einzustehen habe.
Der Kläger, der infolge seiner sonstigen gesundheit
lichen Beeinträchtigung Invalidenrentner ist, führt aus, 
daß er ohne das Hinzutreten der Vestibularisschädigung 
in der Lage gewesen wäre, zu seiner Rente ein Dattel 
seines bisherigen Gehalts, das sind 175 DM monatlich, 
hinzuzuverdienen.
Er hat einen entsprechenden Zahlungs- und Feststel
lungsantrag gestellt.
Der Verklagte hat Abweisung der Klage beantragt.
Er führt aus: Ein Verschulden der Ärzte liege nicht vor.
Die Dosierung des Medikaments habe den in der 
Tuberkulose-Behandlung üblichen Tagessätzen ent
sprochen. Auch die Behandlung an sich sei bei der 
gegebenen medizinischen Sachlage richtig gewesen. 
(Wird ausgeführt.)
Das Bezirksgericht hat Zeugen vernommen. Ferner hat 
es eine Auskunft des Oberarztes Dr. B. von der R.-
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